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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17

VwGVG 2014 §24

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ra 2020/02/0149 E 01.09.2020

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2018/04/0197 E 18. September 2019 RS 1

Stammrechtssatz

Wenn das Verwaltungsgericht eine zusätzliche, die tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen

Beweiswürdigung nicht bloß unwesentlich ergänzende Beweiswürdigung vornimm, hat eine ergänzende

Beweiswürdigung regelmäßig erst nach Durchführung einer Verhandlung zu erfolgen (vgl. VwGH 3.10.2017, Ra

2016/07/0002, mwN). Dies gilt umso mehr für den Fall, dass das Verwaltungsgericht die von der Verwaltungsbehörde

aufgenommenen Beweismittel anders als diese würdigt und aufgrund dieser von jener der Verwaltungsbehörde

abweichenden Beweiswürdigung andere entscheidungswesentliche Sachverhaltsfeststellungen triBt. Will das

Verwaltungsgericht von der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung abweichend andere wesentliche

Sachverhaltsfeststellungen treBen, hat es - ungeachtet eines Parteiantrags - eine mündliche Verhandlung

durchzuführen und dabei die bereits von der Verwaltungsbehörde insbesondere im Rahmen einer mündlichen

Verhandlung aufgenommenen Beweismittel neuerlich aufzunehmen. Dies gilt gleichsam für den Fall, dass der

entscheidungswesentliche Sachverhalt im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht strittig ist.
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